
 

Stadt Leverkusen  Antrag Nr. 2021/0722 

Der Oberbürgermeister 
  

I/01-011-20-06-he 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
12.05.2021 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Rat der Stadt Leverkusen 31.05.2021 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Abbruch des Gebäudes Alsenstraße 19 im Zuge des geplanten Autobahnausbaus in 
Leverkusen 
- Antrag der Fraktionen CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BÜRGERLISTE, 
Opladen Plus und FDP sowie der Gruppe DIE LINKE vom 06.05.2021 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 12.05.2021 
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60-KS-krü 12.05.2021 
Stefanie Krüger-Witte 
 88 87 
 88 82 
 
 
 
01 
- über Herrn Stadtdirektor Märtens  gez. Märtens 
- über Frau Beigeordnete Deppe   gez. Deppe 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath gez. Richrath 
 
 
 
Abbruch des Gebäudes Alsenstraße 19 im Zuge des geplanten Autobahnausbaus 
in Leverkusen 
- Antrag der Fraktionen CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BÜRGERLISTE, 
Opladen Plus und FDP sowie der Gruppe DIE LINKE vom 06.05.2021 
- Antrag Nr. 2021/0722 
 
Abrissanzeige für das Gebäudes Alsenstraße 19, 51373 Leverkusen, Gemarkung 
Wiesdorf, Flur 32, Flurstück 449 
 
Wie bereits in der Begründung zur Vorlage dargestellt, ist die Beseitigung von Anlagen 
nach § 62 Absatz 3 der Bauordnung NRW 2018 nicht baugenehmigungspflichtig. In be-
stimmten Fällen ist der Durchführung der Maßnahme lediglich ein Anzeigeverfahren 
vorgeschaltet.  
Dies ist für den Abbruch der hier in Rede stehenden Doppelhaushälfte der Fall. Der Ei-
gentümer hat mindestens vier Wochen vor der beabsichtigten Maßnahme die Beseiti-
gung des Gebäudes anzuzeigen. Ist die Anzeige vollständig und ohne Mängel, bestätigt 
die Bauaufsichtsbehörde den Eingang. Fehlen Unterlagen oder Angaben, fordert die 
Behörde zur Vervollständigung auf. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass die Bauauf-
sichtsbehörde über die genannten Angaben/Unterlagen hinaus Anforderungen an die 
Anzeige stellen kann. Nach Vervollständigung ist wiederum eine entsprechende Mittei-
lung/Bestätigung seitens der Behörde vorgesehen.  
 
Die Bauaufsichtsbehörde hat die Anzeige der Beseitigungsmaßnahme umgehend nach 
Eingang bzw. Erhalt der nachgeforderten Unterlagen zu erteilen. 
Hier gibt es keinen Ermessenspielraum der Verwaltung.  
 
Vermessungsunterlagen für eine Grenzanzeige für das Grundstück Alsenstraße 
19 in 51373 Leverkusen, Gemarkung Wiesdorf, Flur 32, Flurstück 449 
. 
Die Vermessungsunterlagen (Vermessungsrisse und Koordinaten) werden durch die 
Autobahn GmbH beantragt, um die bestehenden Grenzzeichen aufzufinden und den 
genauen Grenzverlauf selbstständig zu vermessen. Es handelt sich hier vermutlich 
um vorbereitende Arbeiten für den Abriss der Doppelhaushälfte auf dem Grundstück 
Alsenstraße 19. 
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Die Unterlagen müssen nach §§ 14 ff des Gesetzes über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW) zur 
Verfügung gestellt werden. Hierbei ist es unerheblich, für welchen Zweck die Unterlagen 
durch den Eigentümer des Grundstücks, hier die Autobahn GmbH des Bundes, bean-
tragt werden. Auch hier gibt es keinen Ermessenspielraum der Verwaltung.  
 
Sollte der Rat den vorliegenden Antrag Nr. 2021/0722 beschließen, so verletzt dieser 
Beschluss das geltende Recht. Diesen Beschluss muss der Oberbürgermeister dann 
gemäß § 54 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Sie ist schriftlich in Form 
einer begründeten Darlegung dem Rat mitzuteilen. Verbleibt der Rat bei seinem Be-
schluss, so hat der Oberbürgermeister unverzüglich die Entscheidung der Aufsichtsbe-
hörde einzuholen. Bis zur Entscheidung der Aufsichtsbehörde bleibt die aufschiebende 
Wirkung bestehen. 
 
Büro Baudezernat (Koordinierungsstelle Autobahnausbau) i.V.m. Recht und Vergabe-
stelle  
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